
n_"rf !!t;d~fI BeHagen .z:u den stenogranhischen Protokolltn 
c 

2 ') r," 10"'8 Präs.:, ___ v_, _L'_i\_\_' _, ... b 

XI. qesetzgebungsperiode 

itl" tfi2p A n fra g e 

"
/ ,lli' I der Abgeordneten Haas "C" t1:, .... ~Cä{c:C' .. , , 

und Genossen 

an den Bw~desminister für Justiz, 

t; ~t1·."j~~!: \~~'~13 
.-..." 

betreffend die rechtzeitige Verständigl..mg von Gebietskörper = 
schaft"en über Schädigungen, die Gegenstand strafgerichtlicher 
Untersuchungen sind 

Der ehemalige Landesobmann des ÖAAB Niederösterreich Viktor I':lüllner 

bezieht auf Grund seiner ehemaligen Funktion als I1i tglied der 

Niederösterreichischen Landesregierung einen Ruhegenuss in Höhe 

von S 16.596,14. Nachdem die Niederösterreichische Landesregierung 
ab 19. Jänner 1 go8 diesen Ruhegenuss , sO~lei t er die Höhe der 

gesetzlich bestimmten Mindestpension übersteigt, eingestellt 

hatte, erhob Viktor r/lüllner am 1.3.1968 beim Verfassungsgerichtshof 

eine Klage gegen das Land Niederösterreich auf Bezahlung des 
eingestellten Teiles des Ruhegenusses. Der Verfassungsgerichtshof 

gab mit Erken..1"ltnis vom 26.6.1968 dem Klagebegehren, sO\'1ei t es 
sich auf die bereits fälligen RUhegenussbeträge bezog, statt 

und verurteilte das Land Niederösterreich zu einer Nachzahlung 
in Höhe von S 90.120,84. Aus dem Erkenntnis ergibt sich mittelbar, 

dass das Land Niederösterreich dem vom Landesgericht für Straf = 
sachen \'lien "legen des Verbrechens des Tvlissbrauches der Amtsgewalt 

und anderer strafbarer !iandlungen verurteilten,viktor Müllner 
solange weiterhin den Ruhegenuss wird leisten müss'e1;l, bis dem .. 

B~ndesland eine rechtskräftige Entscheidung eines ordentlichen 

Gerichtes über die Oegenforderungen auf Grund der von Viktor 
.. ~ ... 

Hüllner verübten Schädigungen zur Verfügung steht. 

Im verfassungs gerichtlichen Verfah~en hatte das Land Niederösterreich 
in seiner Gegenschrift u.a. folgendes au~geführt:" Nach § 1295 ABGB. 

ist das Bundesland Niederösterreich berechtigt, Ersatz des Schadens 
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zu verlangen, der aus den vTiderrechtlichen Handlungen des 

Klägers entspri..mgen ist. Eine Verjä...t"1r1.mg kann noch nic':"1t einge = 
treten sein, \'7ei1 dem Bundeslan::3. Niederi:5sterrej.ch die schädigenden 

E!'ei~nisse erst a~).s (':t"r l.t".,., T)~Z,t=>".m .. ,,'.-,er 1-:·;':.7 ~ihp'Y'''''''i ttt"ltpn '~nkl ac·t=>c::chrl·-Pi-'_ __ _ _ .• 0 _ .c'·': L.;"J_-'-:U _ _. ,'-ü ~O'-~~' .!. V 

der Staatsan':7al ts c~laft '.'lien, 21. 31 St (o'Y!/S=, vom 2"). l'Tovemoer 1 ':lt)7 

bekaYL'1tge'!/!orden sind.!! Aus diesen Ausführungen folgt, dass das 

Land Niederösterreich im Falle der rechtzeitigen Verst2.ndigung über 

die einzelnen Ergebnisse der strafgericl1tlichen Untersuchung 

gegen Viktor ;,lüllner w'ahrscheinlich die r.löglichkei t sehabt hätte, die 
d.a..~JI,.,.i 

'I'lei terleist:.mg des Runegen:-:sses an Viktor M'Jllner/ abzU1'Tenden, dass 

es einen leici-:ter be'lleisbaren Teil sej.ner Schadenersatzforderungen 

im Zivilrechtsweg geltend macht. 

Die unbefriedigende Situation, dass Viktor r~llner weiterhin ein 

h'oher Ruhegenuss aus öffentlichen Mitteln geleistet werden muss, 

wirft die grundsätzlichen Fragen auf, ob 

1. diese \'iei terleistung nicht durch eine rechtzeitige Verständigung 

des Landes Niederösterreich hätte vermieden werden kön.'l.en und 

2. ob es sich nicht allgemein empfiehlt, die staatsamAlaI tschaften 

anzuweisen, in Fällen von Schädigungen von Gebietskörperschaften 

die, zustä.'1digen Organe der Gebietskörperschaften laufend über 

den Stand der gerichtlichen Untersuchungen in Kenntnis zu setzen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 

A n fra g e :. 

1. Trifft es zu, dass dem Land Niederösterreich'er~t- im Dezember. 

1967 die erwä..'lnten "schädigenden Ereignisse" bekanntgegeben worden 

sind? 

2.·. vIelehe filassnalimert· beabsichtigen Sie, Herr Bundesminister> in 

bezug auf die oben unter 2 angeführte grundsätzliche Frage zu 

ergreifen? 
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